
Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te Antwerpen
— Auslegung der Art. 1a, 291 und 297 der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durch-
führungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
(ABl. L 253, S. 1) — Begriff der „Übertragung der Waren inner-
halb der Gemeinschaft“, der „Person, die die Waren für den
freien Verkehr einführt oder einführen lässt“ und des „Überneh-
mers“

Tenor

1. Art. 291 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kom-
mission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften in der durch die Verordnung (EG)
Nr. 89/97 der Kommission vom 20. Januar 1997 geänderten
Fassung ist dahin auszulegen, dass sich der Ausdruck „Person, die
die Waren einführt oder einführen lässt“ auf die Person bezieht, für
die die Ware bestimmt ist und die die Absicht hat, sie der vorge-
schriebenen besonderen Verwendung zuzuführen, und zwar unab-
hängig davon, ob sie die Zollanmeldung selbst abgibt oder sich
dabei im Sinne von Art. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften vertreten lässt. Der genannte Ausdruck bezieht
sich, abgesehen von den Fällen, in denen eine Person nach Art 5
Abs. 4 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 2913/92 als im eigenen
Namen und für eigene Rechnung handelnd gilt und somit als Ein-
führer anzusehen ist, nicht auf den Vertreter der oben bezeichneten
Person gegenüber den Zollbehörden.

2. Art. 297 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2454/93 in der durch die
Verordnung Nr. 89/97 geänderten Fassung ist dahin auszulegen,
dass in einer Situation, in der Waren in Belgien eingeführt und
danach in die Niederlande befördert werden, keine Übertragung von
Waren innerhalb der Gemeinschaft vorliegt, wenn der Bewilligungs-
inhaber für Rechnung des eigentlichen Einführers handelt, was vom
vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Die bloße Tatsache, dass die
Waren in Belgien eingeführt und verzollt und dann in die Nieder-
lande befördert worden sind, hat keine Auswirkung darauf, ob eine
Übertragung im Sinne dieser Vorschrift vorliegt. Im Fall der Über-
tragung muss der Übernehmer im Besitz einer gemäß Art. 291 der
genannten Verordnung erteilten Bewilligung sein.

3. Art. 297 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2454/93 in der durch die
Verordnung Nr. 89/97 geänderten Fassung ist dahin auszulegen,
dass sich der darin enthaltene Begriff „Übernehmer“ nicht auf den
Zollagenten bezieht, der die Zollförmlichkeiten für Rechnung des
Einführers vornimmt

(1) ABl. C 170 vom 21.7.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 6. November
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Regeringsrätt,
Schweden) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/

Skatteverket

(Rechtssache C-291/07) (1)

(Mehrwertsteuer — Ort des steuerbaren Umsatzes — Steuerli-
cher Anknüpfungspunkt — Dienstleistender, der in einem
anderen Mitgliedstaat ansässig ist als der Dienstleistungs-
empfänger — Einstufung als Steuerpflichtiger — Dienstleis-
tungen, die einer nationalen Stiftung erbracht werden,
welche eine wirtschaftliche Tätigkeit und eine nichtwirtschaft-

liche Tätigkeit ausübt)

(2008/C 327/06)

Verfahrenssprache: Schwedisch

Vorlegendes Gericht

Regeringsrätt

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Beklagter: Skatteverket

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen des Regeringsrätt — Auslegung des
Art. 9 Abs. 2 Buchst. e und des Art. 21 Abs. 1 Buchst. b der
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem:
einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145,
S. 1) und des Art. 56 Abs. 1 Buchst. c und des Art. 196 der
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1)
— Nationale Stiftung, die wirtschaftliche Tätigkeiten und
zugleich Tätigkeiten anderer Art ausübt und die im Rahmen
ihrer Tätigkeiten, die nicht unter die Richtlinie fallen, Berater-
dienstleistungen eines in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen
Dienstleisters in Anspruch nimmt

Tenor

Art. 9 Abs. 2 Buchst. e der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des
Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in
der durch die Richtlinie 1999/59/EG des Rates vom 17. Juni 1999
geänderten Fassung und Art. 56 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass derjenige, der
bei einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen
Beratungsdienstleistungen in Anspruch nimmt und selbst gleichzeitig
wirtschaftliche Tätigkeiten und außerhalb des Anwendungsbereichs
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dieser Richtlinien liegende Tätigkeiten ausübt, als Steuerpflichtiger
anzusehen ist, selbst wenn die Dienstleistungen nur für Zwecke der
letztgenannten Tätigkeiten genutzt werden.

(1) ABl. C 183 vom 4.8.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 6. November
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'État,
Frankreich) — Association nationale pour la protection des
eaux et rivières — TOS/Ministère de l'Écologie, du

Développement et de l'Aménagement durables

(Rechtssache C-381/07) (1)

(Verschmutzung der Gewässer — Richtlinie 2006/11/EG —

Art. 6 — Gefährliche Stoffe — Ableitungen — Vorherige
Genehmigung — Festlegung von Emissionsnormen —

Anmelderegelung — Fischzuchten)

(2008/C 327/07)

Verfahrenssprache: Französisch

Vorlegendes Gericht

Conseil d'État

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Association nationale pour la protection des eaux et
rivières — TOS

Beklagte: Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Amé-
nagement durables

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Conseil d'État (Frankreich) —

Auslegung des Art. 6 der Richtlinie 2006/11/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 betref-
fend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter
gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (ABl. L 64,
S. 52) — Notwendigkeit einer vorherigen, die Emissionsnormen
festsetzenden Genehmigung für jede Ableitung, die einen gefähr-
lichen Stoff enthalten kann, in Gewässer — Vereinbarkeit natio-
naler Vorschriften, die für Fischzuchten statt einer vorherigen
Genehmigung nur eine mit einem Hinweis auf die einschlägigen
Normen zur Umweltqualität versehene Anmelderegelung und
ein Recht der zuständigen Verwaltungsbehörde vorsehen, dem
Beginn der Nutzung zu widersprechen oder Grenzwerte für die
Ableitung der betroffenen Nutzung aufzustellen.

Tenor

Art. 6 der Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge
der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der
Gemeinschaft kann nicht dahin ausgelegt werden, dass er — wenn in
Umsetzung dieses Artikels Programme zur Verringerung der Gewässer-
verschmutzung, die Umweltqualitätsnormen umfassen, aufgestellt wur-
den — den Mitgliedstaaten erlaubt, hinsichtlich bestimmter, bekann-
termaßen wenig umweltschädlicher Anlagen eine Anmelderegelung ein-
zuführen, in der auf diese Normen hingewiesen und den Verwaltungs-
behörden das Recht eingeräumt wird, der Aufnahme des Betriebs zu
widersprechen oder Grenzwerte für die Ableitung aus der jeweils betrof-
fenen Anlage festzulegen

(1) ABl. C 269 vom 10.11.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 6. November
2008 — Königreich der Niederlande/Kommission der

Europäischen Gemeinschaften

(Rechtssache C-405/07 P) (1)

(Rechtsmittel — Art. 95 Abs. 5 EG — Richtlinie 98/69/EG
— Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch
Emissionen von Kraftfahrzeugen — Einzelstaatliche abwei-
chende Bestimmung, die die Senkung des gemeinschaftlichen
Grenzwerts für die Partikelemissionen bestimmter Neufahr-
zeuge mit Dieselmotor vorwegnimmt — Ablehnung durch die
Kommission — Spezifisches Problem — Sorgfaltspflicht und

Begründungspflicht)

(2008/C 327/08)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführer: Königreich der Niederlande (Prozessbevoll-
mächtigte: M. de Grave und C. Wissels)

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (Prozessbevollmächtigte: M. Patakia, A. Alcover
San Pedro und H. van Vliet)

Gegenstand

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte
Kammer) vom 27. Juni 2007, Königreich der Niederlande/Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften (T-182/06), mit dem
das Gericht eine Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung
2006/372/EG der Kommission vom 3. Mai 2006 zum Entwurf
der vom Königreich der Niederlande nach Artikel 95 Absatz 5
(EG) notifizierten einzelstaatlichen Bestimmungen zur Festle-
gung von Grenzwerten für die Partikelemissionen von Kraftfahr-
zeugen mit Dieselmotor (ABl. L 142, S. 16) abgewiesen hat
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